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1. Rechtsgrundlage 

Nach § 20i Absatz 1 SGB V haben Versicherte Anspruch auf Leistungen für Schutzimpfungen 
im Sinne des § 2 Nummer 9 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Dies gilt für Schutzimpfungen, 
die wegen eines erhöhten Gesundheitsrisikos durch einen Auslandsaufenthalt indiziert sind, 
nur dann, wenn der Auslandsaufenthalt beruflich bedingt oder im Rahmen der Ausbildung 
vorgeschrieben ist oder wenn zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ein besonderes 
Interesse daran besteht, der Einschleppung einer übertragbaren Krankheit in die 
Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen (§ 20i Absatz 1 Satz 2 SGB V). Einzelheiten zu 
Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen für Schutzimpfungen soll nach § 20i Absatz 
1 Satz 3 SGB V der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in Richtlinien nach § 92 SGB V auf 
der Grundlage der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-
Institut (RKI) unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzimpfungen für die 
öffentliche Gesundheit bestimmen. Abweichungen von den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission sind durch den G-BA besonders zu begründen (§ 20i Absatz 1 Satz 4 SGB V). 

Zu den Änderungen der STIKO-Empfehlungen hat der G-BA nach § 20i Absatz 1 Satz 5 SGB V 
innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Veröffentlichung eine Entscheidung zu treffen. 

Für den Fall, dass eine Entscheidung durch den G-BA nicht fristgemäß zustande kommt, dürfen 
die von der STIKO empfohlenen Änderungen der STIKO-Empfehlungen (mit Ausnahme von 
Schutzimpfungen nach § 20i Absatz 1 Satz 2 SGB V) zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen 
erbracht werden, bis die Richtlinienentscheidung vorliegt. 

2. Eckpunkte der Entscheidung 

Mit vorliegendem Beschluss findet die im Epidemiologischen Bulletin Nummer 20 vom 17. Mai 
2023 veröffentlichte „Stellungnahme der STIKO zum Einsatz von Pneumokokken-
Konjugatimpfstoffen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter“ sowie die im Epidemiologischen 
Bulletin Nummer 21 vom 25. Mai 2023 veröffentlichten Empfehlungen der STIKO zur 
„Implementierung der COVID-19-Impfung in die allgemeinen Empfehlungen der STIKO 2023“ 
in der Schutzimpfungs-Richtlinie Berücksichtigung. 
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Ausweislich ihrer im Epidemiologischen Bulletin Nummer 20 vom 17. Mai 2023 
veröffentlichten Stellungnahme gibt die STIKO folgende Empfehlung zum Einsatz von 
Pneumokokken-Konjugatimpfstoffen: 
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Im Epidemiologischen Bulletin Nummer 21 vom 25. Mai 2023 wird „Implementierung der 
COVID-19-Impfung in die allgemeinen Empfehlungen der STIKO 2023“ wie folgt dargestellt: 
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Zudem beschreibt Tabelle A welchen Indikationsgruppen eine Grundimmunsierung + 1. 
Auffrischimpfung sowie ggf. weitere Auffrischimpfungen empfohlen werden: 
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Tabelle C lassen sich die von der STIKO zur Grundimmunisierung und Auffrischimpfung 
empfohlenen COVID-19 Impfstoffe wie folgt entnehmen: 
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Aufgrund der grundlegenden Änderung der STIKO-Empfehlungen zur Impfung gegen COVID-
19 mit Blick auf die Implementierung in den sog. Impfkalender wird auch die entsprechende 
Zeile in Anlage 1 der SI-RL insgesamt neugefasst und somit im Weiteren auch nur auf 
Abweichungen in Bezug auf die vorliegende Fassung der STIKO-Empfehlungen zur Impfung 
gegen COVID-19 eingegangen. 

 

Zu den Änderungen in Einzelnen: 

Impfung gegen Pneumokokken: 

Der Stellungnahme im Epidemiologischen Bulletin Nummer 20 vom 17. Mai 2023 zum Einsatz 
von Pneumokokken-Konjugatimpfstoffen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter ist zu 
entnehmen, dass die STIKO zur Standardimpfung gegen Pneumokokken im Säuglingsalter 
einen Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV) vorsieht, aber sie „empfiehlt kein bestimmtes 
Impfstoffprodukt“. Demgegenüber soll für die Pneumokokken-Indikationsimpfung, die bisher 
eine sequenzielle Impfung mit PCV13 und PPSV23 im Abstand von 6 – 12 Monaten vorsieht, 
„jetzt auch PCV15 anstelle von PCV13 verwendet werden“ können. Dieser Empfehlung der 
STIKO folgend wird in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie in der Zeile Pneumokokken in 
den Hinweisen zur Umsetzung der Indikationsimpfung gegen Pneumokokken auf den 
alternativ möglichen Einsatz von PCV15 in der Altersgruppe von 2 bis 17 Jahren hingewiesen. 
Auch die Fußnote 2 zur Anlage 2 der Schutzimpfungs-Richtlinie wird entsprechend angepasst. 

Zwar weist die STIKO in ihrer Stellungnahme auch darauf hin, dass von dem für Erwachsene 
zugelassenen PCV20 im Vergleich zu PCV13 und PCV15 durch die breitere 
Serotypenabdeckung ein deutlicherer Zusatznutzen zu erwarten ist. Allerdings nimmt die 
STIKO dies in Bezug auf die bestehende Empfehlung sequenzielle Impfung von Erwachsenen 
mit PCV13 nicht zum Anlass für eine Änderung, sondern verweist auf im Herbst 2023 zu 
erwartende Stellungnahme. Vor dem Hintergrund der Einschätzungsprärogative der STIKO 
besteht in diesem Zusammenhang für den der G-BA insoweit kein hinreichender Anlass für 
eine begründete Abweichung von STIKO-Empfehlungen. 

 

Impfung gegen COVID-19: 

In Umsetzung der im Epidemiologischen Bulletin Nummer 21 vom 25. Mai 2023 in Tabelle B 
dargestellten „Implementierung der COVID-19-Impfung in die allgemeinen Empfehlungen der 
STIKO 2023“ wird die Zeile COVID-19 in Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie neugefasst. 

Hierbei kommt es zu folgenden Abweichungen im Wortlaut:  
In Bezug auf die Standardimpfung gegen COVID-19 wird in den Hinweisen zur Umsetzung auf 
den Einsatz eines zugelassenen und von der STIKO empfohlenen Impfstoffes hingewiesen. 
Dies steht im Einklang mit den Anmerkungen der STIKO zur Indikationsimpfung sowie mit der 
ebenfalls veröffentlichten Tabelle C der STIKO-Empfehlungen, die im Einzelnen aufführt, 
welche zugelassenen Impfstoffe zur Grundimmunisierung bzw. Auffrischimpfung konkret 
empfohlen werden. Dementsprechend wird in den Hinweisen zur Umsetzung von 
Auffrischimpfungen sowie auch zur Indikationsimpfung und beruflich indizierten Impfung 
jeweils auf die empfohlenen mRNA-Impfstoffe hingewiesen. Zum Einen stehen derzeit nur 
Varianten-adaptierte mRNA-Impfstoffe zur Verfügung und des Weiteren bleibt offen, ob und 
inwieweit die STIKO auch andere Impfstofftypen, sofern diese an Varianten adaptiert zur 
Verfügung stünden, in ihre Empfehlungen generell miteinzubeziehen plant.  
Soweit die STIKO hinsichtlich der Indikationsimpfung von Personen ab dem Alter von 6 
Monaten in Tabelle B darauf hinweist, dass bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis < 5 Jahren 
noch kein Impfstoff zur Auffrischimpfung zugelassen ist und zur Auffrischimpfung „ggf. ein 
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altersgerecht dosierter Impfstoff off-label angewandt werden“ kann wird in den Hinweisen 
zur Umsetzung folgende Formulierung aufgenommen: „Zur Auffrischimpfung kann ggf. ein für 
die Grundimmunisierung in dieser Altersgruppe zugelassener Impfstoff off-label angewendet 
werden.“ Auf Nachfrage hat die STIKO mitgeteilt, dass „ein für die Altersgruppe zugelassener 
Impfstoff“ benutzt werden soll und somit nicht der Off-Label-Einsatz eines zur 
Auffrischimpfung bei Erwachsenen zugelassenen Impfstoffes in veränderter Dosierung 
empfohlen wird.  
Die Empfehlung der STIKO zur Indikationsimpfung von „Personen mit einem erhöhten Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe“ wird nicht 
übernommen, da unabhängig von einem Aufenthalt in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
sich ein Leistungsanspruch zur Impfung gegen COVID-19 bereits aufgrund ihres erhöhten 
Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf nach Ziffer 1 des entsprechenden Abschnittes 
zur Indikationsimpfung ergibt.  
Die Empfehlung für weitere Auffrischimpfungen von Familienangehörigen und engen 
Kontaktpersonen von Immunsupprimierten findet sich nicht in Tabelle B der STIKO-
Empfehlungen wieder, dennoch wird auch diese Indikationsgruppe entsprechend der 
Abbildung in Tabelle A sowie den weiteren Ausführungen der STIKO hierzu in die Anlage 1 der 
SI-RL aufgenommen. Allerdings weist die STIKO selbst darauf hin, dass „durch weitere 
Auffrischimpfungen auch von einer gewissen Reduktion der Transmissionen ausgegangen 
werden“ kann, aber dass Daten hierzu jedoch nicht vorliegen. Vor diesem Hintergrund geht 
der G-BA davon aus, dass die STIKO ihre diesbezügliche Empfehlung bei Vorliegen 
entsprechender Daten überprüfen wird. 

In Bezug auf die dargestellten Abweichungen zu den im Epidemiologischen Bulletin Nummer 
21 vom 25. Mai 2023 veröffentlichten Empfehlungen betreffend die Standardimpfung gegen 
COVID-19 mit einem zugelassenen und von der STIKO empfohlenen COVID-19 Impfstoff, die 
Auffrischimpfung bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis < 5 Jahren sowie die weiteren 
Auffrischimpfungen von Familienangehörigen und engen Kontaktpersonen von 
Immunsupprimierten hat die STIKO in der online Version des Epidemiologischen Bulletins 
zwischenzeitlich entsprechende Korrekturen veröffentlicht 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/Ausgaben/21_23.pdf?__blob=
publicationFile ) 

In Anlage 2 wird die Zeile, welche Dokumentationsziffern für die einzelnen COVID-Impfstoffe 
beinhaltet, neugefasst. Dabei wird auf unterschiedliche Ziffern für die Anwendung der 
Impfstoffe als Standard- oder Indikationsimpfung verzichtet. Entsprechend den 
Empfehlungen der STIKO, dass zur Auffrischimpfung präferenziell Varianten-adaptierte 
mRNA-Impfstoffe eingesetzt werden sollen, werden nunmehr allein für diese Ziffern mit der 
Endung „R“ vorgesehen.  

3. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

4. Verfahrensablauf 

Mit der Vorbereitung einer Entscheidung über die Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie 
hat der Unterausschuss Arzneimittel eine Arbeitsgruppe beauftragt, die sich aus den von den 
Spitzenorganisationen der Leistungserbringer benannten Mitgliedern, der vom GKV-

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/Ausgaben/21_23.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2023/Ausgaben/21_23.pdf?__blob=publicationFile
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Spitzenverband benannten Mitglieder sowie Vertreter(innen) der Patientenorganisationen 
zusammensetzt.  

In der Sitzung dieser Arbeitsgruppe am 31. Mai 2023 wurde über die Änderungen der 
Schutzimpfungs-Richtlinie zur Umsetzung der im Epidemiologischen Bulletin 20 und 21 
veröffentlichten STIKO-Empfehlungen beraten. Als Beratungsergebnis der Arbeitsgruppe 
wurde eine entsprechende Beschlussvorlage in der Sitzung des Unterausschuss Arzneimittel 
am 6. Juni 2023 abschließend beraten und konsentiert.  

Der Unterausschuss Arzneimittel hat in der Sitzung am 6. Juni 2023 entschieden, das 
Stellungnahmeverfahren mit der Bundesärztekammer (BÄK) nach § 91 Absatz 5 SGB V i. V. m. 
1. Kapitel § 11 und 7. Kapitel § 4 Absatz 3 Satz 3 der VerfO des G-BA mit Frist bis zum 27. Juni 
2023 einzuleiten. Aufgrund der Regelung in § 132e Abs. 1a SGB V wird für dieses 
Stellungnahmeverfahren hinsichtlich der Umsetzung der STIKO-Empfehlungen zur Impfung 
gegen COVID-19 auch der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Aus den Änderungen in Anlage 2 ergeben sich keine neuen oder zusätzlichen 
Dokumentationspflichten, sodass kein Erfordernis besteht, dem Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz (BfDI) nach § 91 Abs. 5a SGB V die Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 

Zur Einhaltung der gesetzlichen Frist bei der Umsetzung der STIKO-Empfehlung innerhalb von 
2 Monaten ist es im vorliegenden Fall mit Blick auf die im Voraus ganzjährig geplanten 
Sitzungstermine des Unterausschusses und des Plenums ausnahmsweise gerechtfertigt die 
Stellungnahmefrist um wenige Tage zu verkürzen. 

Ausweislich ihres Schreibens vom 27. Juni 2023 macht die BÄK von ihrem Stellungnahmerecht 
keinen Gebrauch. Gemäß ihrem Schreiben vom 29. Juni 2023 macht die ABDA ebenfalls von 
ihrem Stellungnahmerecht keinen Gebrauch. 
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Zeitlicher Beratungsverlauf 
Sitzung AG/ UA / Plenum Datum Beratungsgegenstand 
AG Schutzimpfungen 31. Mai 2023 Beratung zur Änderung der 

SI-RL zur Umsetzung der 
STIKO-Empfehlungen  

UA Arzneimittel 6. Juni 2023 Beratung und Konsentierung 
des Stellungnahmeentwurfs 
zur Änderung der SI-RL 
Beschluss über die 
Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens 
nach § 91 Abs. 5 SGB V 

UA Arzneimittel 11. Juli 2023 Auswertung des  
Stellungnahmeverfahrens  
sowie Beratung und  
Konsentierung der  
Beschlussvorlage zur  
Änderung der SI-RL 

Plenum 20. Juli 2023 Beschlussfassung 

 

Berlin, den 20. Juli 2023 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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5. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens 

Gemäß § 91 Abs. 5 SGB V ist bei Beschlüssen, deren Gegenstand die Berufsausübung der Ärzte, 
Psychotherapeuten oder Zahnärzte betrifft, der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft der Kammern 
dieser Berufe auf Bundesebene Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Unterausschuss 
Arzneimittel des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat in seiner Sitzung am 6. Juni 
2023 entschieden, der Bundesärztekammer gemäß § 91 Abs. 5 SGB V i. V. m. § 11 des 1. 
Kapitels der Verfahrensordnung des G-BA Gelegenheit zur Stellungnahme vor einer 
endgültigen Entscheidung des G-BA über die Änderung der Richtlinie über Schutzimpfungen 
nach § 20i Abs. 1 SGB V (Schutzimpfungs-Richtlinie/SI-RL) nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15 SGB V 
zu geben. Mit Schreiben vom 6. Juni 2023 wurden der Bundesärztekammer (BÄK) und der 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) der Beschlussentwurf und die 
Tragenden Gründe übermittelt. Darüber hinaus ist jedem, der berechtigt ist, zu einem 
Beschluss des G-BA Stellung zu nehmen und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, 
nach § 91 Abs. 9 SGB V in der Regel auch die Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme 
zu geben. Ausweislich ihres Schreibens vom 27. Juni 2023 macht die BÄK von ihrem 
Stellungnahmerecht keinen Gebrauch. Gemäß ihrem Schreiben vom 29. Juni 2023 macht die 
ABDA ebenfalls von ihrem Stellungnahmerecht keinen Gebrauch. 
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5.1 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 
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5.2 Schreiben der Bundesärztekammer vom 27. Juni 2023 
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5.3 Schreiben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) vom 
29. Juni 2023 
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